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 Veröffentlicht am 11.06.1996

Rechtssatz

Der Sicherheitsabstand gemäß  §18  Abs1  StVO, welcher gewöhnlich der Länge des Reaktionsweges entspricht, kann

jedenfalls nicht im Nachfahren mit einer entsprechenden Genauigkeit eingeschätzt werden, es wäre hiefür eine

entsprechende Beobachtung der Straßenaufsichtsorgane während der Vorbeifahrt des Fahrzeuges notwendig

gewesen. Mit der Beobachtung während der Nachfahrt läßt sich ein zu geringer Sicherheitsabstand nicht mit der für

ein Verwaltungsstrafverfahren notwendigen Sicherheit objektivieren.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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